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'..jehrte Parteileitung !

Die heute versammelten und endesgefertigten Ver
treter der öst,Seebezirke bitten bei der Beratung und 
Abstimmung über die Wehrgesetzvorlage auf folgende Um
stände Rücksicht nehmen zu wollen;

l.Die Herabsetzung der Militärdienstpflicht von 
drei auf zwei Jahre kommt gleichmäßig allen Ländern 
des Staates zugute, mit Ausnahme der Seebezirke,

2:D.ie Beibehaltung der dreijährigen Dienst* 
pflicht für die Kavallerie und reitende Artillerie be
lastet gleichmäßig alle Länder des Staates mit Ausnah
me der Seebezirke, tür welche diese Last eine Erleich
terung bedeutet hätte,

3, Die Beibehaltung der v i er j ähri gen Dienst - 
pflicht bei der Kriegsmarine betrifft ausschließlich 
nur die Bevölkerung der von uns vertretenen Seebezirke.

4. Die Bestimmung des § 36, Punkt 2, bringt ei
ne bedeutende Verschärfung der derzeitigen Sonderbe - 
s t i mmu n ge r> über die Assentierung zur Kriegsmarine , 
denn :

a)bisher wurden nur Berufsseeleute bedingungs
los zur Kriegsmarine assentiert, der ungedeckte Bedarf, 

wurde aus dem allgemeinen Heereskontingente , ohne Ein
schränkung auf die Assentierten der Seebezirke ergänzt;

nach den neuen B e s t i mmu n ge n mü b s e n in die 
Kriegsmarine eingereiht werden: alle B eru f s s ee1 eu te, 
alle sonst seegewohnten Leute iFi s cher,Hafenarbeiter„ 
Inselbewohner überhaupt ub.wJ alle in der Marine 
verwe>nd,baren Gewerbeleute, und schließlich bis zur 
voljen Deckuńg des Marine-Rekruten-Kontingentee,alle 
übrigen i-p den Seebezirken assentierten Rekruten;

b )bi sher ...erhielt die Kriegsmarine ein Kontin
gent von 4000 Mann jährlich aus dem allgemeinen Rekru

tenstande ;



von nun an soll sie 6000 Mann lediglich aus den 

Seebez irken au s h e beni
c)bisher konnten Handwerker, Bauern, Arbeiter 

der Seebezirke zur Landtruppe eingereiht und aller 
Begünstigungen dieser Kategorien teilhaftig werden , 
von nun an sind sie durchwegs vom Landdienste und 
somit von allen Benefizien, Ernteurlauben,Manöver- 
Unterstützungen, vorzeitigenBeurlaubungen, haupt
sächlich aber von der Reduktion der Dienstpflicht 
auf zwei Jahre ausgeschlossen,

ö.Der Landwirtschaft und den nicht spezifisch 
maritimen Berufen des Arbeiter-und Mittelstandes er
wächst die beunruhigende Gefahr, daß die durch vier 
Jahre ihrem Berufe entfremdeten Marinesoldaten über
haupt nicht mehr zu ihrer Beschäftigung zurückkeh
ren, wodurch die Folgen der Auswanderung und der 
Landflucht verschärft werden,

6.Die bisherige Härte der vierjährigen Dienst
pflicht in der Kriegsmarine gegenüber der dreijähri
gen bei den anderen Wa.ff engattungen, er sehe int durch 
die Herabsetzung der letzteren auf zwei Jahre,rela
tiv und absolut verdoppelt.

6.Die oben im Punkte 4 erörterte Verschiebung 
der Ergänzungsnormen für den ungedeckten Matrosenbe- 
darf bedeutet eine Entlastung der sonst schon durch 
die Reduktion der Dienstpflicht bevorzugten Gebiete 
und Völker und eine territoriale Belastung der von 
Italienern und Südslaven bewohnt’en Küstenländer, wel
che in allen anderen Belangen des öffentlichen Le
bens, besonders’aber in wirtschaftlicher und ver - 
kehrspolitisch er Beziehung gerade genug vernachläs

sigt und gedrückt sind.
Wir bitten daher, die geehrte Parteileitung 

wolle ihre Mitglieder über diese Umstände aufklären 
und uns in dem Bestreben unterstützen,die drückend
sten Härten der erwähnten Bestimmungen der Wehrvor- 
läge zu eliminieren.



’Äir zweifeln nicht, daß die Kollegen,welche im

Begriffe sind, ihren Wählern die langersehnte Wohl
tat der Herabsetzung der Dienstpflicht zu erreichen, 
einsehen werden, daß es den Gefertigten unmöglich 
ist, ihren Wählern nicht nur keine Erleichterung der 
Mi 1itärlasten, sondern eine Vermehrung und Verschär
fung der jetzigen Lasten heimzubringen.

Daher bitten wir bei der zweiten Lesung des 
Wehrgesetzes die Minoritätsanträge der Abgeordneten 
Delugan und Dr «Tresic, annehmen zu wollen,

Wien, am 15 . Ju n i 1912

Baljak, 
B i a nk i n i , 
B u ga tt o, 
Candu ss i, 
Ćingri ja, 
I v ć e v i č , 
Ma nd i c, 
Oliva,

P i11oni, 
Rizzi, 
Smodlaka 
Spadar o, 
Spi nči č, 
Tresic, 
Vukotié s


